
 

 
Berichterstattung des Vorstands und des Aufsichtsrats  
zu Corporate Governance 
 
§ 161 AktG verpflichtet den Vorstand und den Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften 
jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des  
elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommis-
sion Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird oder welche 
Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Die Erklärung nach 
§ 161 AktG ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu ma-
chen. Zugleich ist diese Erklärung Bestandteil der Erklärung zur Unternehmensführung nach 
Maßgabe des § 289a HGB. 
 
Als nicht börsennotierte Gesellschaft und mit Blick darauf, dass die für Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit geltenden Vorschriften keine Anwendung des § 161 AktG und des 
§ 289a HGB statuieren, ist die HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit nicht 
zur Abgabe der so genannten Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG und auch nicht zur 
Abgabe der Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB verpflichtet. Der Deut-
sche Corporate Governance Kodex (der „Kodex“) empfiehlt jedoch auch nicht börsennotier-
ten Gesellschaften die Beachtung des Kodex. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat haben festgestellt, dass die im Kodex dargestellten wesentlichen 
gesetzlichen Vorschriften zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesell-
schaften sowie die dort aufgezeigten international und national anerkannten Standards guter 
und verantwortungsvoller Unternehmensführung mit den Unternehmensführungsgrundsätzen 
der HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit weitgehend übereinstimmen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit  
erklären hiermit, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektroni-
schen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom  
26. Mai 2010 ab seiner Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger am 2. Juli 2010 
entsprochen wurde und wird soweit nicht rechtsformspezifische Gründe der Anwendung ent-
gegenstehen oder eine modifizierte Anwendung verlangen. Darüber hinaus wurden und wer-
den die folgenden Empfehlungen des Kodex in der am 2. Juli 2010 in Kraft getretenen Fas-
sung nicht angewendet: 
 

1. Die bestehende D&O-Versicherung (Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung von 
Vorständen und Aufsichtsräten) sieht mit Blick auf die Gesetzeslage einen Selbstbehalt 
für die Mitglieder des Vorstands, nicht aber für die Mitglieder des Aufsichtsrats mit 
Wirkung seit 1. Juli 2010 vor (Ziffer 3.8 Absatz 2 und Absatz 3). 

 



 
 

2. Einen individualisierten Ausweis der Vergütung der Vorstandsmitglieder und der Art 
der von der Gesellschaft erbrachten Nebenleistungen (Ziffer 4.2.4) und deren Offenle-
gung (Ziffer 4.2.5) nehmen wir nicht vor, um die vereinbarte Vertraulichkeit zu wahren. 
 

3. Die Benennung konkreter Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats halten wir 
für nicht erforderlich und wenden die Sätze 2 bis 4 der Ziffer 5.4.1 daher nicht an. Für 
uns als nicht börsennotiertes Versicherungsunternehmen stellen die bestehenden auf-
sichtsrechtlichen Vorgaben, insbesondere zu Sachkunde, Zuverlässigkeit und Interes-
senkonflikten, einen angemessenen branchenspezifischen Rahmen zur Verfügung. 
Demzufolge entfällt für uns auch eine Veröffentlichung von Zielsetzungen im Corporate 
Governance Bericht (Ziffer 5.4.1 Satz 5). Auf die Grundsätze zu Diversity im Sinne des 
Kodex wird geachtet.  
 

4. Die Bildung eines Nominierungsausschusses (Ziffer 5.3.3) und die Einrichtung eines 
Prüfungsausschusses (Ziffer 5.3.2 Satz 1) sind aufgrund der überschaubaren Zahl der 
Mitglieder unseres Aufsichtsrats nicht geboten. Die Aufgaben des Prüfungsausschusses 
(§ 107 Abs. 3 AktG) nimmt ein im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG unabhängiges Mitglied 
des Aufsichtsrats mit Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung/Abschluss-
prüfung wahr. 
 

5. Eine besondere Vergütung für die Mitgliedschaft in einem Ausschuss sowie den Aus-
schussvorsitz leisten wir nicht (Ziffer 5.4.6 Absatz 1 Satz 3). Zur Vermeidung von mög-
lichen Interessenkollisionen erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats neben der festen 
Vergütung keine erfolgsorientierte Vergütung (Ziffer 5.4.6 Absatz 2). Eine individuali-
sierte Offenlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder oder von gewährten Vor-
teilen für persönlich erbrachte Leistungen nehmen wir mit Blick auf die Gesetzeslage 
nicht vor (Ziffer 5.4.6 Absatz 3). 
 

 
Stuttgart, den 21. November 2011  Stuttgart, den 28. November 2011  
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